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Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen 

 

 

Art. I Allgemeines 

1. Falls die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen Bestandteil von Angeboten und Verträ-

gen bezüglich der Erbringung von Lieferungen 

und/oder Dienstleistungen seitens des Auftragneh-

mers sind, so gelten zwischen den Parteien alle in 

den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen genannten Bestimmungen, sofern die Parteien 

nicht ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes 

vereinbart haben. Hinweise des Auftraggebers auf 

eigene Einkaufs-, Ausschreibungs- oder anderwei-

tige Bedingungen lehnt der Auftragnehmer aus-

drücklich ab. 

2. Die nachfolgend aufgeführten Begriffe werden in 

den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen in der folgenden Bedeutung verwendet: 

- Produkt: Sachen und Dienstleistungen wie War-

tung, Beratung und Inspektion; 

- schriftlich: mittels eines von beiden Parteien un-

terzeichneten Dokuments oder Schreibens bzw. 

mittels einer E-Mail-Nachricht oder jeder anderen 

von den Parteien vereinbarten technischen Kom-

munikationsmethode; 

- Auftragnehmer: derjenige, der in seinem Angebot 

und/oder seiner Auftragsbestätigung auf die vorlie-

genden allgemeinen Geschäftsbedingungen ver-

weist; 

- Auftraggeber: derjenige, an den das Angebot 

und/oder die Auftragsbestätigung gerichtet ist/sind; 

- Dienstleistung: die Auftragsannahme;  

- Montage: die Installation und/oder Inbetriebset-

zung. 

 

Art. II Angebot 

1. Jedes vom Auftragnehmer unterbreitete Angebot 

ist unverbindlich. 

2. Jedes Angebot gründet sich auf die Ausführung 

des Vertrags durch den Auftragnehmer unter ge-

wöhnlichen Umständen und während der normalen 

Arbeitszeiten. 

 

Art. III Vertrag 

1. Wird der Vertrag schriftlich geschlossen, so gilt 

er als zustande gekommen am Tage seiner Unter-

zeichnung durch den Auftragnehmer bzw. am Tage 

des Versands der diesbezüglichen Einverständnis-

erklärung des Auftragnehmers per E-Mail oder am 

Tage des Versands der schriftlichen Auftragsbestä-

tigung durch den Auftragnehmer. 

2. Als Mehrleistung gilt alles, was der Auftragneh-

mer nach Rücksprache mit dem Auftraggeber, in 

schriftlicher Form festgehalten oder auch nicht, 

während der Erfüllung seiner vertraglichen Ver-

pflichtungen über die im Vertrag oder in der Auf-

tragsbestätigung ausdrücklich festgelegten Mengen  

 

hinaus liefert und/oder anbringt bzw. über die im 

Vertrag oder in der Auftragsbestätigung ausdrück-

lich festgelegten Leistungen hinaus erbringt. 

3. Mündliche Zusagen von oder Vereinbarungen 

mit Angestellten des Auftragnehmers binden den 

Auftragnehmer erst dann, wenn und insoweit er sie 

schriftlich bestätigt hat. 

4. Falls der Auftraggeber selbst bestimmt, inwie-

weit Instandsetzungs- und/oder Wartungsarbeiten 

ausgeführt und welche Teile ausgetauscht werden 

müssen, und dieser Umstand nach Auffassung des 

Auftragnehmers das Resultat der zu verrichtenden 

Arbeiten gefährdet, so ist der Auftragnehmer dazu 

berechtigt, den Auftrag nachträglich abzulehnen, 

ohne sich damit in irgendeiner Weise schadenser-

satzpflichtig zu machen. 

 

Art. IV Preise 

1. Die vom Auftragnehmer genannten Preise ver-

stehen sich zuzüglich Umsatzsteuer sowie der sons-

tigen auf den Verkauf und die Lieferung entfallen-

den staatlichen Abgaben bzw. der Entsorgungsab-

gabe und beziehen sich auf Lieferungen ab 

Werk/Lager gemäß den zum Zeitpunkt des Ange-

bots geltenden Incoterms, es sei denn, in den vor-

liegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen wur-

de etwas anderes vereinbart. Unter „Werk/Lager“ 

ist das Firmengelände des Auftragnehmers zu ver-

stehen. 

2. Steigen nach dem Datum des Vertragsschlusses 

ein oder mehrere Selbstkostenpreisfaktoren, so ist 

der Auftragnehmer dazu berechtigt, den vereinbar-

ten Preis dementsprechend zu erhöhen. 

3. Der Vertrag beinhaltet die Befugnis des Auftrag-

nehmers, von ihm erbrachte Mehrleistungen geson-

dert in Rechnung zu stellen, und zwar sobald ihm 

der diesbezüglich in Rechnung zu stellende Betrag 

bekannt ist. In Bezug auf die Berechnung von 

Mehrleistungen finden die in den Absätzen 1 und 2 

dieses Artikels genannten Bestimmungen Anwen-

dung. 

4. Kostenvoranschläge und Planungen werden nicht 

gesondert in Rechnung gestellt, es sei denn, diesbe-

züglich wurde etwas anderes vereinbart. Falls der 

Auftragnehmer bei eventuellen Nachbestellungen 

neue Zeichnungen, Berechnungen, Modelle, Werk-

zeuge oder Ähnliches anfertigen muss, werden 

dafür Kosten in Rechnung gestellt. 

5. Sollte sich der Auftragnehmer vertraglich dazu 

verpflichtet haben, das Produkt zu montie-

ren/installieren, so versteht sich die Preisangabe 

inklusive Montage/Installation und betriebsbereiter 

Lieferung des Produkts am bzw. an den im Angebot 

genannten Ort sowie inklusive aller Kosten, mit 

Ausnahme der Kosten, die gemäß den vorstehenden  
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Absätzen nicht im Preis inbegriffen sind oder die in 

Artikel VII genannt werden. Ebenso wenig im Preis 

inbegriffen sind die Kosten, die für zusätzliche 

Leistungen wie Hack- und Brecharbeiten und alle 

weiteren Bauarbeiten anfallen. 

 

Art. V Zeichnungen, Berechnungen, Beschrei-

bungen, Modelle, Werkzeuge und Ähnliches; 

geistiges Eigentum 

1. Die in Katalogen, Abbildungen, Zeichnungen 

oder bei Maß- und Gewichtsangaben angeführten 

Informationen sind nur dann verbindlich, falls und 

sofern sie ausdrücklich Bestandteil eines von bei-

den Parteien unterzeichneten Vertrags oder einer 

vom Auftragnehmer unterzeichneten Auftragsbestä-

tigung sind. Geringfügige Abweichungen in Bezug 

auf Qualität und Farbe, die aus technischem Ge-

sichtspunkt nicht zu vermeiden und gemäß Han-

delsbrauch allgemein zulässig sind, stellen keinen 

Anlass für Reklamationen dar.  

2. Das vom Auftragnehmer unterbreitete Angebot 

sowie die von ihm angefertigten oder zur Verfü-

gung gestellten Zeichnungen, Berechnungen, Com-

puterprogramme, Beschreibungen, Modelle, Werk-

zeuge und Ähnliches bleiben Eigentum des Auf-

tragnehmers, auch dann, wenn dafür Kosten in 

Rechnung gestellt wurden. Die geistigen Eigen-

tumsrechte bezüglich der Informationen, die dem 

einen oder anderen innewohnen oder den Herstel-

lungs- und Konstruktionsverfahren, Produkten und 

Ähnlichem zugrunde liegen, bleiben exklusiv dem 

Auftragnehmer vorbehalten, auch dann, wenn dafür 

Kosten in Rechnung gestellt wurden. Der Auftrag-

geber steht dafür ein, dass die betreffenden Infor-

mationen, außer zur Ausführung des Vertrags, nur 

mit schriftlicher Einwilligung des Auftragnehmers 

kopiert, Dritten vorgelegt, bekannt gegeben oder 

verwendet werden. 

 

Art. VI Lieferzeiten/Lieferfristen 

1. Die Lieferfrist beginnt spätestens zu den nach-

folgend genannten Zeitpunkten: 

a. am Tage des Vertragsschlusses; 

b. am Tage, an dem beim Auftragnehmer die zur 

Ausführung des Auftrags erforderlichen Schriftstü-

cke, Informationen, Bewilligungen und Ähnliches 

eingehen; 

c. am Tage, an dem die für den Beginn der Arbeiten 

erforderlichen Formalitäten erfüllt sind; 

d. am Tage, an dem beim Auftragnehmer die Zah-

lungen eingehen, die vertragsgemäß vor dem Be-

ginn der Arbeiten durch Vorkasse zu begleichen 

sind. 

Falls ein Lieferdatum oder eine Lieferwoche ver-

einbart wurden, so stellt der Zeitraum zwischen 

dem Tage des Vertragsschlusses und dem Lieferda 

 

 

 

tum bzw. dem Ende der Lieferwoche die Lieferfrist 

dar. 

2. Die angegebene Lieferzeit gründet sich auf den 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden 

Arbeitsverhältnissen und der fristgerechten Liefe-

rung der vom Auftragnehmer zur Vertragserfüllung 

bestellten Materialien. Entsteht ohne Verschulden 

des Auftragnehmers eine Verzögerung aufgrund 

einer Änderung der betreffenden Arbeitsverhältnis-

se oder dadurch, dass die für die Vertragserfüllung 

bestellten Materialien nicht rechtzeitig geliefert 

werden, verlängert sich die Lieferzeit nötigenfalls. 

3. Das Produkt gilt in Bezug auf die Lieferfrist als 

geliefert, wenn es, sollte eine Prüfung im Unter-

nehmen des Auftragnehmers vereinbart worden 

sein, zur Prüfung bereitsteht, in sonstigen Fällen, 

wenn es versandfertig ist, und zwar nachdem der 

Auftraggeber schriftlich davon in Kenntnis gesetzt 

wurde und unbeschadet der Verpflichtung des Auf-

tragnehmers zur Erfüllung seiner vertraglichen 

Montage- bzw. Installationsverpflichtungen. 

4. Unbeschadet der an anderer Stelle in den vorlie-

genden allgemeinen Geschäftsbedingungen bezüg-

lich der Verlängerung der Lieferfrist genannten 

Bestimmungen verlängert sich die Lieferzeit um die 

Dauer der Verzögerung, die aufseiten des Auftrag-

nehmers entsteht, indem der Auftraggeber seinen 

vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt 

oder die von ihm zur Ausführung des Vertrags zu 

verlangende Mitwirkung verweigert. 

5. Außer bei schwerem Verschulden seitens des 

Auftragnehmers gewährt eine Überschreitung der 

Lieferfrist dem Auftraggeber nicht das Recht, den 

Vertrag vollständig oder teilweise aufzulösen. Eine 

Überschreitung der Lieferfrist – aufgrund welcher 

Ursache auch immer – berechtigt den Auftraggeber 

nicht dazu, ohne richterliche Erlaubnis Arbeiten zur 

Ausführung des Vertrags zu verrichten oder ver-

richten zu lassen. 

6. Eine aufgrund der Überschreitung der Lieferfrist 

aufzuerlegende Vertragsstrafe hat ein eventuelles 

Recht des Auftraggebers auf Schadensersatz zu 

ersetzen. Eine derartige Vertragsstrafe kann nicht 

auferlegt werden, falls die Überschreitung der Lie-

ferfrist die Folge eines Ereignisses höherer Gewalt 

ist. 

 

Art. VII Montage/Installation sowie Wartungs- 

und Instandsetzungsbedingungen 

Bedingungen bezüglich der Verrichtung von Mon-

tage-/Installationsarbeiten: 

1. Sollten die Parteien vereinbart haben, dass der 

Auftragnehmer die Montage/Installation des zu 

liefernden Produkts übernimmt, so trägt der Auf-

traggeber gegenüber dem Auftragnehmer die Ver-

antwortung für die sach- und fristgerechte Ausfüh-

rung aller Ein- und Vorrichtungen und/oder für die  



JMGT 

Grootkeuken Techniek 

Seite 3 von 6 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen JMGT 

Handelskammernummer (KvK nr): 72666862 

 

 

Erfüllung aller Voraussetzungen, die für die Auf-

stellung des zu montierenden/installierenden Pro-

dukts und/oder für die Funktionstüchtigkeit des 

Produkts in montiertem/installiertem Zustand erfor-

derlich sind. Dies gilt nicht, falls und sofern diese 

Arbeiten seitens oder im Auftrage des Auftragneh-

mers gemäß den seitens oder im Auftrage des 

Letztgenannten angefertigten oder zur Verfügung 

gestellten Zeichnungen und/oder Informationen 

ausgeführt werden.  

2. Unbeschadet der in Absatz 1 genannten Bestim-

mungen hat der Auftraggeber, sollten die Parteien 

vereinbart haben, dass der Auftragnehmer die Mon-

tage/Installation des zu liefernden Produkts über-

nimmt, in jedem Fall auf eigene Rechnung und 

Gefahr dafür zu sorgen, dass: 

a. die Angestellten des Auftragnehmers, sobald sie 

am Montage- bzw. Installationsort angekommen 

sind, mit ihren Arbeiten beginnen und diese wäh-

rend der normalen Arbeitszeiten ausführen können 

sowie dafür zu sorgen, dass die Arbeiten, sollte der 

Auftragnehmer es für notwendig erachten, auch 

außerhalb der normalen Arbeitszeiten ausgeführt 

werden können, vorausgesetzt, der Auftragnehmer 

hat den Auftraggeber rechtzeitig davon in Kenntnis 

gesetzt; 

b. für die Angestellten des Auftragnehmers eine 

geeignete Unterbringung und/oder alle aufgrund 

behördlicher Vorschriften, aufgrund des Vertrags 

sowie üblicherweise erforderlichen Einrichtungen 

vorhanden sind; 

c. die Zufahrtswege zum Aufstellungsort für den 

erforderlichen Transport geeignet sind und dass das 

Produkt in seiner Gänze hineintransportiert werden 

kann; 

d. die erforderlichen Zu- und Abflussleitungen 

angebracht und die erforderlichen Hack- und 

Brecharbeiten sowie alle weiteren erforderlichen 

Bauarbeiten ausgeführt wurden; 

e. der angewiesene Aufstellungsort für die Lage-

rung sowie die Montage/Installation geeignet ist;  

f. die erforderlichen abschließbaren Lagerstätten für 

Material, Werkzeug und andere Sachen vorhanden 

sind; 

g. die erforderlichen und üblichen Hilfsarbeiter, 

Hilfswerkzeuge, Hilfs- und Betriebsmaterialien 

(Brennstoffe, Öle und Fette, Reinigungs- und ande-

res Kleinmaterial, Gas, Wasser, Elektrizität, Dampf, 

Pressluft, Heizung, Beleuchtung usw. eingeschlos-

sen) sowie die für den Betrieb des Auftraggebers 

üblichen Mess- und Prüfgeräte dem Auftragnehmer 

rechtzeitig und zur kostenlosen Verwendung an der 

richtigen Stelle zur Verfügung stehen; 

h. alle erforderlichen Sicherheits- und Vorsichts-

maßnahmen getroffen wurden und eingehalten 

werden sowie dass alle Maßnahmen getroffen wur-

den und eingehalten werden, um die im Rahmen  

 

 

der Montage/Installation zu befolgenden behördli-

chen Vorschriften zu erfüllen; 

i. zu Beginn und während der Montage die diesbe-

züglich notwendigen Produkte an richtiger Stelle 

zur Verfügung stehen.  

 

Bedingungen bezüglich der Durchführung von 

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten: 

3. Sollten die Wartungs- bzw. Instandsetzungsar-

beiten in einer Werkstätte des Auftragnehmers oder 

an einem von ihm zu bestimmenden Ort durchge-

führt werden, so hat der Auftraggeber alle Trans-

port- und weiteren Kosten, die außerhalb des Fir-

mengeländes des Auftragnehmers anfallen, sowie 

alle Risiken in Bezug auf die zu wartenden oder 

instand zu setzenden Sachen zu tragen. 

 

Sollten die Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten 

dort durchgeführt werden, wo sich das Objekt be-

findet, so hat der Auftraggeber: 

- dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeiten in einem 

Raum durchgeführt werden können, der ausrei-

chend gegen Witterungseinflüsse geschützt, sauber 

und ausreichend beleuchtet ist sowie über einen 

Wasseranschluss usw. verfügt;  

- dafür Sorge zu tragen, dass der Raum abschließ-

bar ist;  

- dafür Sorge zu tragen, dass alle erforderlichen 

Vorschriften in Bezug auf Sicherheit, Brandschutz 

usw. eingehalten werden; 

- dafür Sorge zu tragen, dass die Monteure sowie 

alle weiteren Arbeitskräfte des Auftragnehmers 

oder seines Subunternehmers mit ihren Arbeiten 

beginnen können, sobald sie vor Ort eintreffen, und 

ihrer Arbeit ungestört nachgehen können; 

- alle Kosten zu tragen, die dadurch entstehen, dass 

die Angestellten des Auftragnehmers oder seines 

Subunternehmers nicht mit ihren Arbeiten beginnen 

können, sobald sie vor Ort eintreffen, oder unver-

schuldet dazu gezwungen sind, ihre Arbeit zu un-

terbrechen bzw. außerhalb der normalen Arbeitszei-

ten fortzusetzen; 

- jegliche Hilfe zu leisten, die nach billigem Ermes-

sen verlangt werden kann, und Elektrizität, Brenn-

stoffe, Wasser usw. sowie Gerüste, Hub-, Hebe- 

und Transportwerkzeuge zur Verfügung zu stellen; 

- auf die erste Aufforderung seitens des Auftrag-

nehmers hin kostenlos Hilfskräfte zur Verfügung zu 

stellen; 

- alle Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit 

der für eine sachgerechte Ausführung der Arbeiten 

notwendigen Demontage von Leitungen, Treppen, 

Podesten usw. sowie mit deren späteren Wiederan-

bringung nach erfolgter Ausführung der Wartungs- 

bzw. Instandsetzungsarbeiten entstehen; 

- alle erforderlichen Sicherheits- und Vorsichts-

maßnahmen zu treffen und einzuhalten sowie alle  
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Maßnahmen zu treffen und einzuhalten, um die im 

Rahmen der vereinbarten Arbeiten zu befolgenden 

behördlichen Vorschriften zu erfüllen; 

- sich zur Zufriedenheit des Auftragnehmers zu 

versichern – und diese Versicherung(en) zumindest 

während der Dauer der zu verrichtenden Arbeiten 

aufrechtzuerhalten – gegen jegliche Schäden infol-

ge von Brand oder eines Unfalls, die während der 

Vorbereitung und der tatsächlichen Ausführung der 

Arbeiten entstehen, mit denen der Auftragnehmer 

beauftragt wurde. 

 

Sollte der Auftragnehmer aufgrund eines seitens 

des Auftraggebers zu knapp kalkulierten Instand-

setzungszeitraums oder wegen anderer dem Auf-

tragnehmer nicht zuzuschreibender Gründe dazu 

gezwungen sein, auf Arbeitskräfte des Auftragge-

bers zurückzugreifen, so kann er die Verantwortung 

für das Resultat der Instandsetzungsarbeiten ableh-

nen. 

4. Schäden und Kosten, die dadurch entstehen, dass 

die in diesem Artikel genannten Bedingungen nicht 

oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, gehen zulasten 

des Auftraggebers. 

5. In Bezug auf den Montage-/Installationszeitraum 

findet Artikel VI Anwendung. 

6. Sollte das Produkt nach der Montage bzw. Instal-

lation unbedeutende Mängel aufweisen, insbeson-

dere Mängel, die die vorgesehene Verwendung des 

Produkts nicht oder kaum beeinflussen, so steht 

dies einer fristgerechten Abnahme nicht im Wege. 

Der Auftragnehmer wird die betreffenden Mängel 

schnellstmöglich zu einem späteren Zeitpunkt be-

heben. 

 

Art. VIII Prüfung und Abnahmetest/Abnahme 

1. Der Auftraggeber hat das Produkt spätestens 

innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Lieferung 

gemäß Artikel VI Absatz 3 beziehungsweise – falls 

eine Montage/Installation vereinbart wurde – inner-

halb einer Frist von 14 Tagen nach der Monta-

ge/Installation zu prüfen. Sollte diese Frist verstrei-

chen, ohne dass eine begründete Reklamation in 

schriftlicher und spezifizierter Form vorgebracht 

wurde, so gilt das Produkt als abgenommen. 

2. Sollte ein Abnahmetest bzw. eine Abnahme 

vereinbart worden sein, so hat der Auftraggeber 

nach einer Lieferung gemäß Artikel VI Absatz 3 

beziehungsweise – falls eine Montage/Installation 

vereinbart wurde – nach der Montage/Installation es 

dem Auftragnehmer zu ermöglichen, die erforderli-

chen Tests durchzuführen sowie die nach Auffas-

sung des Auftragnehmers notwendigen Verbesse-

rungen und Änderungen vorzunehmen. 

3. Der Abnahmetest bzw. die Abnahme wird unver-

züglich nach der diesbezüglichen Aufforderung 

seitens des Auftragnehmers in Gegenwart des Auf 

 

 

traggebers durchgeführt, wobei der Auftraggeber 

dazu verpflichtet ist, dem Auftragnehmer alle dazu 

notwendigen Sachen kostenlos an richtiger Stelle 

zur Verfügung zu stellen. 

4. Sollte das Produkt unbedeutende Mängel aufwei-

sen, insbesondere Mängel, die die vorgesehene 

Verwendung des Produkts nicht oder kaum beein-

flussen, so gilt das Produkt ungeachtet dieser Män-

gel als abgenommen. Der Auftragnehmer wird die 

betreffenden Mängel schnellstmöglich zu einem 

späteren Zeitpunkt beheben. 

5. Unbeschadet der Verpflichtung des Auftragneh-

mers zur Erfüllung seiner Garantieverpflichtungen 

schließt eine Abnahme gemäß den vorstehenden 

Absätzen jegliche Forderung seitens des Auftrag-

gebers in Bezug auf eine unzulängliche Leistung 

seitens des Auftragnehmers aus. 

 

Art. IX Gefahren- und Eigentumsübergang 

1. Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Produkt gemäß 

Artikel VI Absatz 3 als geliefert gilt, geht das Risi-

ko in Bezug auf alle direkten und indirekten Schä-

den, die am oder durch das Produkt entstehen soll-

ten, mit Ausnahme von Schäden, die auf ein vor-

sätzliches oder bewusst fahrlässiges Handeln sei-

tens des geschäftsführenden Personals des Auftrag-

nehmers zurückzuführen sind, auf den Auftraggeber 

über. Falls der Auftraggeber nach erfolgter Inver-

zugsetzung mit der Abnahme des Produkts in Ver-

zug bleibt, ist der Auftragnehmer dazu berechtigt, 

die ihm daraus entstehenden Kosten dem Auftrag-

geber in Rechnung zu stellen. 

2. Unbeschadet der im vorigen Absatz und in Arti-

kel VI Absatz 3 genannten Bestimmungen erfolgt 

der Übergang des Eigentums am Produkt auf den 

Auftraggeber erst dann, wenn der Auftraggeber 

alles, was er dem Auftragnehmer in Bezug auf die 

Lieferungen oder Arbeiten schuldet, einschließlich 

Zinsen und Kosten, in vollem Umfang an den Auf-

tragnehmer gezahlt hat. 

3. Der Auftragnehmer hat in solch einem Fall Recht 

auf ungehinderten Zugang zum Produkt. Der Auf-

traggeber hat dem Auftragnehmer seine vollständi-

ge Mitwirkung an der Ausübung des in Absatz 2 

genannten Eigentumsvorbehalts durch Rücknahme 

des Produkts zu verleihen, was eine eventuell dazu 

erforderliche Demontage miteinschließt. 

4. Sollte der Auftraggeber die Produkte an Dritte 

verkauft und geliefert haben, so ist er dazu ver-

pflichtet, seine Forderung(en) bezüglich dieser 

Lieferungen auf die erste Mahnung des Auftrag-

nehmers hin als Sicherheitsleistung für das dem 

Auftragnehmer Geschuldete an den Auftragnehmer 

abzutreten. 
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Art. X Zahlungsbedingungen 

1. Falls nichts anderes vereinbart wurde und vorbe-

haltlich der in Absatz 2 genannten Bestimmungen 

hat die Zahlung des vereinbarten Preises in 2 Raten 

zu erfolgen: 

- 50 % spätestens innerhalb einer Frist von 7 Tagen 

nach Vertragsschluss; 

- 50 % spätestens bei Lieferung gemäß Artikel VI 

Absatz 3. 

2. Die Bezahlung von Mehrleistungen sowie War-

tungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten hat zu 

erfolgen, sobald die erbrachten Leistungen dem 

Auftraggeber in Rechnung gestellt worden sind. 

Teillieferungen darf der Auftragnehmer gesondert 

in Rechnung stellen. 

3. Alle Zahlungen sind ohne jegliche Abzüge oder 

Verrechnungen auf die vom Auftragnehmer ge-

nannte Art und Weise zu leisten. 

4. Sollte der Auftraggeber nicht innerhalb der ver-

einbarten Fristen zahlen, so befindet er sich von 

Rechts wegen in Verzug und ist der Auftragnehmer 

dazu berechtigt, dem Auftraggeber ohne jegliche 

Inverzugsetzung ab dem Fälligkeitstag Zinsen in 

Höhe von 4 Prozentpunkten über den in den Nie-

derlanden geltenden gesetzlichen Zinsen gemäß 

Artikel 6:119a und Artikel 6:120 Absatz 2 des nie-

derländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BW) 

sowie zusätzlich die bezüglich der Beitreibung der 

Forderung(en) anfallenden gerichtlichen und außer-

gerichtlichen Kosten in Rechnung zu stellen. 

 

Art. XI Garantie 

1. Unter gebührender Beachtung der Bestimmungen 

an anderer Stelle in diesen Geschäftsbedingungen 

garantieren wir die Zuverlässigkeit und Qualität der 

von uns gelieferten, verarbeiteten und verwendeten 

Materialien. 

2. Wenn die Gegenpartei hinreichend nachgewiesen 

oder nachgewiesen hat, dass die gelieferten Artikel 

oder die gelieferten Materialien nicht den Anforde-

rungen entsprechen, die im normalen Verkehr zu 

stellen sind, repariert der Verkäufer die daraus 

resultierenden Mängel kostenlos, sofern der Ver-

käufer dies nicht wünscht die gelieferten Artikel 

oder die gelieferten Artikel 

Materialien zu ersetzen. 

3. Eine Garantie wird nur gewährt, wenn und so-

weit eine Garantie schriftlich vereinbart wurde. 

4. Der Verkäufer wird seinen Garantieverpflichtun-

gen nur nachkommen, wenn und soweit sich die 

betreffenden Waren und / oder Materialien inner-

halb der nationalen Grenzen der Niederlande befin-

den (mit Ausnahme der Watteninseln und der Antil-

len). 

 

 

 

 

 

5. Sofern nicht anders vereinbart, wird keine Garan-

tie für gebrauchte Geräte gewährt 

6. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn die 

andere Partei selbst Änderungen (oder Modifikatio-

nen) oder Reparaturen am gelieferten Artikel vor 

nimmt, wenn der gelieferte Artikel für andere als 

normale (geschäftliche) Zwecke verwendet wird 

oder wenn die andere Partei den gelieferten Artikel 

nicht ordnungsgemäß behandelt hat, verwendet 

oder gewartet. 

7. Ersetzt der Verkäufer im Rahmen der Erfüllung 

der Garantieverpflichtung Teile, so werden die zu 

ersetzenden Teile Eigentum des Verkäufers. 

8. Hat der Käufer den gekauften Artikel ins Aus-

land gebracht, ist der Käufer verpflichtet, die ge-

lieferte Ware liefern zu lassen oder zum Selbstkos-

tenpreis an die Werksadresse des Verkäufers liefern 

zu lassen. 

 

Artikel XII Haftung 

1. Die Haftung des Auftragnehmers beschränkt sich 

auf die in Artikel XI der vorliegenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen genannten Garantiever-

pflichtungen. 

2. Außer bei schwerem Verschulden seitens des 

Auftragnehmers und vorbehaltlich der in Absatz 1 

genannten Bestimmungen ist jegliche Haftung 

seitens des Auftragnehmers für Schäden wie Be-

triebsschäden, sonstige indirekte Schäden und 

Schäden infolge der Haftung gegenüber Dritten 

ausgeschlossen. 

3. Der Auftragnehmer haftet daher auch nicht für: 

- eine Verletzung von Patenten, Lizenzen oder von 

sonstigen Rechten Dritter infolge der Verwendung 

vom oder seitens des Auftraggebers erteilter Infor-

mationen; 

- eine Beschädigung oder den Verlust – aufgrund 

welcher Ursache auch immer – der vom oder sei-

tens des Auftraggebers zur Verfügung gestellten 

Rohstoffe, Halbfabrikate, Modelle, Werkzeuge und 

sonstigen Sachen. 

4. Sollte der Auftragnehmer, ohne mit der Montage 

beauftragt worden zu sein, dennoch Hilfe und Bei-

stand – welcher Art auch immer – leisten, so ge-

schieht dies auf Gefahr des Auftraggebers. 

5. Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, den Auf-

tragnehmer von sämtlichen Schadensersatzansprü-

chen Dritter freizustellen beziehungsweise ihn  

 

diesbezüglich zu entschädigen, und zwar in Bezug 

auf alle Schäden, bezüglich derer die Haftung des 

Auftragnehmers infolge des den vorliegenden all-

gemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde liegen-

den Rechtsverhältnisses zum Auftraggeber ausge-

schlossen ist. 
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6. Handelt es sich beim Auftraggeber um einen 

Verbraucher oder nimmt er eine vergleichbare 

rechtliche Position ein, so finden die in diesem 

Artikel genannten Bestimmungen entsprechende 

Anwendung, es sei denn, diese Einschränkungen 

sind als unangemessene Belastung anzusehen. 

 

Art. XIII Höhere Gewalt 

Als Ereignisse, die einen Fall höherer Gewalt be-

gründen, gelten im Rahmen der vorliegenden all-

gemeinen Geschäftsbedingungen alle vom Willen 

des Auftragnehmers unabhängigen Umstände – 

auch wenn diese Umstände zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses bereits vorauszusehen waren –, 

die einer Erfüllung der vertraglichen Verpflichtun-

gen auf Dauer oder zeitweise im Wege stehen, 

sowie, sofern nicht bereits miteingeschlossen, 

Krieg, Kriegsgefahr, Bürgerkrieg, Aufruhr, Terro-

rismus, Arbeitsniederlegungen, Transportschwie-

rigkeiten, Brand und sonstige ernsthafte Störungen 

in den Betrieben des Auftragnehmers oder seiner 

Zulieferer. 

 

Art. XIV Aussetzung und Auflösung 

1. Sollte der Eintritt eines Ereignisses höherer Ge-

walt den Auftragnehmer daran hindern, seinen 

vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, so 

ist er dazu berechtigt, auf außergerichtlichem Wege 

entweder die Erfüllung seiner vertraglichen Ver-

pflichtungen für einen Zeitraum von bis zu 6 Mona-

ten auszusetzen oder den Vertrag vollständig oder 

teilweise aufzulösen, ohne sich damit in irgendeiner 

Weise schadensersatzpflichtig zu machen. 

2. Falls der Auftraggeber seinen Verpflichtungen, 

die ihm aufgrund des mit dem Auftragnehmer ge-

schlossenen Vertrags oder einer damit im Zusam-

menhang stehenden Vereinbarung entstehen, nicht, 

nicht ordnungsgemäß oder nicht fristgerecht nach-

kommt beziehungsweise falls die begründete Be-

fürchtung besteht, dass der Auftraggeber nicht dazu 

in der Lage ist oder nicht dazu in der Lage sein 

wird, seinen vertraglichen Verpflichtungen gegen-

über dem Auftragnehmer nachzukommen sowie im 

Falle einer Insolvenz, einer (vorläufigen) Ausset-

zung der Zahlungsverpflichtungen, einer Stillle-

gung, der Liquidation oder einer – als Sicherheits-

leistung oder auch nicht – teilweisen Übertragung 

des Unternehmens des Auftraggebers, einschließ-

lich eines wesentlichen Teils seiner Forderungen, 

ist der Auftragnehmer dazu berechtigt, ohne Inver-

zugsetzung und auf außergerichtlichem Wege ent-

weder die Erfüllung all seiner vertraglichen  

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungen für einen Zeitraum von bis zu 6 

Monaten auszusetzen oder die Verträge vollständig 

oder teilweise aufzulösen, ohne sich damit in ir 

gendeiner Weise schadensersatzpflichtig zu machen 

oder zu irgendeiner Garantieleistung verpflichtet zu 

sein, und zwar unbeschadet der ihm weiterhin zu-

stehenden Rechte. 

Der Auftragnehmer ist während des Aussetzungs-

zeitraums dazu berechtigt und gegen Ende des 

Aussetzungszeitraums dazu verpflichtet, sich für 

die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen  

 

beziehungsweise für die vollständige oder teilweise 

Auflösung der ausgesetzten vertraglichen Vereinba-

rung(en) zu entscheiden. 

3. Im Falle einer Aussetzung gemäß Absatz 2 kann 

der vereinbarte Preis unter Abzug der bereits ge-

zahlten Raten und der aufgrund der Aussetzung 

bzw. Auflösung seitens des Auftragnehmers einge-

sparten Kosten sofort eingefordert werden. 

4. Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, eine 

rückwirkende Vertragsauflösung zu verlangen. 

 

Art. XV Streitigkeiten 

Gerichtsstand in allen Streitigkeiten, die sich an-

lässlich eines Vertrags, auf den die vorliegenden 

allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig 

oder teilweise Anwendung finden, oder anlässlich 

weiterer, daraus hervorgehender Vereinbarungen 

ergeben, sind die zuständigen niederländischen 

Gerichte. Ist vom Gesetz her die Zuständigkeit der 

niederländischen Gerichte nicht gegeben, so ist die 

Streitigkeit dem am Sitz des Auftragnehmers zu-

ständigen Gericht vorzulegen. 

 

Art. XVI Anwendbares Recht 

Auf alle Vereinbarungen, auf die die vorliegenden 

allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig 

oder teilweise Anwendung finden, ist niederländi-

sches Recht anzuwenden, geltend für das König-

reich der Niederlande in Europa. Die Anwendbar-

keit des Wiener Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlos-

sen. 


